
36/BV/127/2022
Beschlussvorlage
öffentlich

Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Tützpatz 
„Solarpark nördlich von Pripsleben“

hier: Beratung und Beschlussfassung zur 
Aufhebung

Organisationseinheit:
Bau, Ordnung und Soziales

Datum
15.09.2022

Verfasser:
Kevin Holz

Einreicher:

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Gemeindevertretung Tützpatz (Entscheidung) 26.09.2022 Ö

Sachverhalt
Da der Bebauungsplan nicht länger als Angebotsplanung und vor allem nicht in 
der bisherigen Ausgrenzung des betreffenden Geltungsbereiches fortgeführt 
werden kann, ist der Aufstellungsbeschluss aufzuheben und mit der Fortführung 
des Bebauungsplans Nr. 5 „Solarpark nördlich von Pripsleben“ als 
vorhabenbezogener Bebauungsplan erneut zu fassen.

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben 
dies eigenverantwortlich anzuzeigen.
Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung Tützpatz beschließt die Aufhebung des durch die 
Gemeindevertretung am 07.10.2019 gefassten Aufstellungsbeschluss Nr. 1 
innerhalb des Beschlusses mit der Beschlussnummer 36/BV/008/2019.



Finanzielle Auswirkungen
im lfd. Haushaltsjahr:   in Folgejahren:   
   

  X nein  
 
X nein  ja

   
  ja   einmalig  
   
   jährlich wiederkehrend
          

Finanzielle Mittel stehen:
   
  stehen zur Verfügung unter  stehen nicht zur Verfügung 
   

 Produktsachkonto:  

Deckungsvorschla
g:
Produktsachkonto:  

   
 Bezeichnung:  Bezeichnung:  

 
 

   Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
   
          

Haushaltsmittel:
 
 Haushaltsmittel:   

Soll gesamt:  Soll gesamt:   

Maßnahmesumme:
 
 Maßnahmesumme:  

noch verfügbar:
 
 noch verfügbar:   

Erläuterungen: Die Kosten der Planung trägt der Vorhabenträger

Anlage/n
1 Auszug Niederschrift - Vorlage: 36/BV/008/2019 öffentlich
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